
 

 
 
 
 
 
 
 
Hinweis auf Naheverhältnis gemäß § 6 MaklerG 
 
Der Immobilienmakler weist den Auftraggeber ausdrücklich darauf hin, dass zwischen dem 
Immobilienmakler und der Bauträgerin ein Naheverhältnis im Sinne des § 6 MaklerG 
besteht. 
 
Dieses Naheverhältnis besteht aufgrund folgender Umstände: 
(zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen) 

•  Verwandtschaft oder Schwägerschaft 
X  wirtschaftliche Verflechtung 
•  Doppeltätigkeit des Maklers für beide Vertragsparteien 
•  Sonstiges: __________________________ 

 
 
Der Auftraggeber nimmt diesen Hinweis zur Kenntnis und erklärt sich mit der Tätigkeit des 
Immobilienmaklers unter Berücksichtigung des bestehenden Naheverhältnisses 
ausdrücklich einverstanden. 
 
Der Immobilienmakler versichert, dass er seine Pflichten gegenüber dem Auftraggeber trotz 
des bestehenden Naheverhältnisses gewissenhaft und unparteiisch wahrnehmen wird. 
 
 
Ort, Datum: ______________________ 
 
 
 
Unterschrift Auftraggeber: ______________________ 
 
 
 
Unterschrift Immobilienmakler: ______________________ 
 
 


